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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3904/J der 

Abgeordneten Muchitsch, Genossinnen und Genossen betreffend Kürzungen im Bereich 

der aktiven Arbeitsmarktpolitik wie folgt: 

Vorbemerkung 

Die Finanzierung des AMS-Förderbudgets erfolgt durch die Bereitstellung der Fördermittel 

durch den Bundesfinanzgesetzgeber und durch Auflösungen aus der Arbeitsmarktrücklage. 

Hinsichtlich der Verwendung des Förderbudgets durch das AMS lassen sich zwei große 

Gruppen unterscheiden:  

In der ersten Gruppe finden sich die Mittel, die zur Umsetzung der vom Verwaltungsrat 

beschlossenen Jahresziele dienen und die variabel im Ermessen des AMS einsetzbar sind. 

Hier ist das AMS in der Wahl der Förderinstrumente und Beihilfen im Grunde frei. Die 

Regionalen Geschäftsstellen wählen je nach regionalen Erfordernissen und Schwerpunkten 

aus der breiten Palette des Förderinstrumentariums die geeigneten Beihilfen aus. In diese 

Gruppe gehören aber auch Mittel, für deren Einsatz der Verwaltungsrat und das 

Sozialministerium dem AMS gewisse Zweckbindungen auferlegen. So legt sich der 

Verwaltungsrat im Fördermittelbeschluss auch auf die Umsetzung von bestimmten 
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Programmschwerpunkten fest. Und das Sozialministerium stellt dem AMS im Rahmen des 

Bundesfinanzgesetzes Mittel für die Umsetzung der Ausbildungspflicht bis 18 und die 

Ausbildungsgarantie bis 25 zur Verfügung.  

In der zweiten Gruppe finden sich jene Mittel, die unmittelbar der Gesetzgeber dem AMS für 

ganz bestimmte Zwecke (Personengruppen und Maßnahmen) zur Verfügung stellt. Hierher 

gehören etwa die Mittel für Kurzarbeitsbeihilfen, die Sondermittel für die 

Arbeitsmarktintegration Älterer (50plus), für Langzeitarbeitslose, für die Umsetzung des 

Integrationsjahrgesetzes und die Beschäftigungsaktion 20.000. 

Frage 1 und 2: 

Während am 6.12.2017 vom Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservice (VWR) für das 

Finanzjahr 2018 zunächst ein Förderbudget iHv. € 1.944 Mio. und angesichts des 

Budgetprovisoriums die Freigabe iHv 65 % dieses Betrags beschossen worden war, 

genehmigte der VWR in seiner Sitzung vom 27.3.2018 ein Förderbudget iHv. € 1.406,05 Mio., 

was einer Verringerung der Fördermittel um € 537,95 Mio. entspricht und im Wesentlichen 

auf die Kürzung der „gesetzlich zweckgebundenen Mittel“ zur Umsetzung der 

Beschäftigungsaktion 20.000, des Integrationsjahres sowie der Integrationsmaßnahmen für 

Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte zurückzuführen ist. In seiner Sitzung vom 

4.12.2018 beschoss der VWR ein Förderbudget für 2019 iHv. € 1.251 Mio., was einer 

Reduktion um € 155,05 Mio. entspricht und im Wesentlichen dem beschlossenen sukzessiven 

Auslaufen der oben genannten gesetzlichen Zweckbindungen geschuldet ist (siehe dazu die 

folgende Tabelle). 
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Planförderbudget des AMS 

 

 

Fragen 3 bis 15: 

Das AMS setzt das Förderbudget grundsätzlich für Förderinstrumente auf Basis der vom 

Verwaltungsrat beschlossenen Förderrichtlinien ein. Zu diesem Regelinstrumentarium zählen 

etwa die Förderrichtlinien für Qualifizierungs-, Beschäftigungs- und Beratungs-

/Unterstützungsmaßnahmen. 

Der Einsatz dieses Regelinstrumentariums wird punktuell durch spezifische Programme mit 

Planwerten für TeilnehmerInnen und Budget ergänzt (wie für die Beschäftigungsaktion 

20.000, das Arbeitsmarktpolitische Frauenprogramm, die Überbetriebliche Lehrausbildung).  
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Die Festlegung der konkreten Fördermittelverwendung nach Programmen und 

Förderinstrumenten erfolgt durch den Verwaltungsrat und orientiert sich einerseits an den 

zum Zeitpunkt der Planung absehbaren regional- und strukturspezifischen Entwicklungen am 

Arbeitsmarkt, andererseits am Umfang der zur Verfügung stehenden Mittel, an den vom 

Verwaltungsrat festgelegten quantifizierten Zielsetzungen, den gesetzlich normierten 

Zweckbindungen zugunsten bestimmter KundInnengruppen und Programmen. Dieser 

Beschluss des Verwaltungsrates bildet letztlich die Grundlage für die 

Ausgabenermächtigungen, die der Vorstand des AMS den Landesorganisationen des AMS 

einräumt. 

In den jährlichen Veränderungen der Förderbudgetplanzahlen nach Programmen, 

Förderinstrumenten und Beihilfen finden daher nicht nur vom Bundesfinanzgesetzgeber 

festgelegte Anpassungen, Einsparungen oder Erhöhungen Niederschlag, sondern ebenso die 

an der prospektiven Arbeitsmarktentwicklung orientierten Festlegungen und 

Interessenabstimmungen des Verwaltungsrates.  

Die in der Beantwortung der Fragen 1 und 2 abgebildete Tabelle gibt dazu im Detail 

Auskunft. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag. Dr. Brigitte Zarfl 
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